
Das „Babywillkommenspaket“ der Stadt Dessau-Roßlau 
 
Ein besonderer Willkommensgruß für die Familien unserer Stadt! 
 
Ein neues Familienmitglied kommt auf die Welt oder ist schon da. Familien wünschen sich für 
ihr Baby einen guten Start ins Leben. Die ersten Tage nach der Geburt, der erste direkte 
Blickkontakt, das erste Wort…- diese besonderen Momente machen Eltern stolz und glücklich.  

Die Stadt Dessau-Roßlau gibt Familien zur Geburt des Kindes ein Babywillkommenspaket. 
Das Paket enthält: 

• Ein Begrüßungsgeld von 125 €. 

• Ein Informationsgespräch über Angebote für Familie mit Kindern von  
0 –3 Jahren  

Für die Beantragung des Babywillkommenspaketes müssen die Eltern ihren Hauptwohnsitz in 
Dessau-Roßlau haben und die Kinder dürfen nicht älter als ein 1 Jahr sein. 

Außerdem bekommen Sie eine Willkommenstasche mit einem kleinen Geschenk für ihr Kind 
und für Sie, einen Entwicklungskalender „Ihr Kind entdeckt die Welt“ und einen 
Familienwegweiser mit Angeboten für Kinder von 0-3 Jahren. 

Sie interessieren sich für das Babywillkommenspaket? 

Dann rufen Sie bitte vorher bei der Fachstelle Frühe Hilfen an. Unter der Telefonnummer 0340 
2041282 können Sie mit Frau Schilling alles Weitere besprechen. 

Zum Termin müssen Sie die Geburtsurkunde Ihres Kindes und Ihren Personalausweis 
mitbringen.  

Sie können das Babywillkommenspaket auch bei sich zu Hause bekommen. Mit der Geburts-
urkunde vom Standesamt erhalten Sie eine Begrüßungskarte. Darauf können Sie angeben, 
dass Sie einen Begrüßungsbesuch wünschen und Ihre Telefonnummer mit aufschreiben. Frau 
Schilling wird Sie dann anrufen und einen Termin vereinbaren. 

(Hinweis zum Sozialdatenschutz: Wenn Sie die Begrüßungskarte an die Fachstelle Frühe 
Hilfen senden, verschließen Sie die Karte bitte mit einem Klebestreifen). 

Aktuelle Information:  
Zurzeit wird das Begrüßungsgeld als freiwillige Leistung der Stadt Dessau-Roßlau aufgrund 
der satzungslosen Zeit nicht ausgezahlt. Der Antrag kann dennoch gestellt werden, um die 
Anspruchsfrist einzuhalten. Eine abschließende Bearbeitung des Antrages erfolgt, wenn die 
finanziellen Mittel dafür zur Verfügung gestellt werden.  

 

 

                                                                               


